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Mitgliedsbeiträge  
(gültig ab 2026) 

_____________________________________________________________________ 

Jahresbeiträge 

Erstmitglied (ab 18 Jahren) 1)  €    230,00 

Zweitmitglied (ab 18 Jahren & nur bei Lebenspartnern) 2)  €    210,00 

Erwachsene Mitglieder in Ausbildung 3)  €    115,00 

Kinder (die bis 01.01. jünger als 7 Jahre sind)    beitragsfrei 

Kinder und Jugendliche *(die am 01.01. älter als 7 Jahre sind)  €      90,00 

Zweitmitglied Kinder / Jugendliche *  €      70,00 

weitere Kinder / Jugendliche einer Familie  beitragsfrei 

Passive Mitglieder  €      45,00 

Ehrenmitglieder  beitragsfrei 
    ________ 

1) Personen, die bis zum 31.12. des lfd. Geschäftsjahres (Jan.-Dez.) das 18. Lebensjahr vollenden werden (Satzung, §6, 2.). 
2) Gilt nur, wenn beide Partner aktiv sind. 
3) Siehe Beitragsermäßigung für erwachsene Mitglieder. 

Bei Aufnahme bis zum 30.06. eines Jahres ist der volle Jahresbeitrag fällig, bei Eintritt 
danach werden 50 % des Jahresbeitrages nach Aufnahme berechnet. 
___________________________________________________________________________________ 

Aufnahmegebühren 

Die Aufnahmegebühren in den TCL sind ab 2016 auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. 
______________________________________________________________________ 

Sportversicherung 

Für alle aktiven Mitglieder beträgt der Beitrag € 3,00 pro Person und Jahr. Der Betrag 
wird zusammen mit dem Jahresbeitrag eingezogen (siehe auch Aufnahmeantrag) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Beitragsermäßigung für Erwachsene Mitglieder in Ausbildung 

Mitglieder erhalten nach Vollendung des 18. Lebensjahres und maximal bis zur   
Vollendung des 27. Lebensjahres auf Antrag eine Beitragsermäßigung von 50% des 
fälligen Beitrages, wenn sie noch Schüler, Studenten und Lehrlinge sind,  ein Praktikum 
oder soziales Jahr absolvieren. Der Antrag mit entsprechendem Nachweis muss 
spätestens am 10. März des Jahres beim Schriftführer des  Vereins eingehen, 
andernfalls wird der Erwachsenen Jahresbeitrag erhoben (1. Aprilwoche). Der Antrag 
auf Ermäßigung ist jährlich neu zu stellen.  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Kündigung der Mitgliedschaft 

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich. Sie hat schriftlich zu 
erfolgen (Brief, Mail, Fax) und muss spätestens zum 30.09. des Austrittsjahres beim 
Vorstand eingegangen sein. 

 


